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Herrn 
Präsidenten d. NÖ Landtages 
Mag. Karl WILFING 
 

St. Pölten, am 24. Februar 2026 

LH-ML-L-16/230-2026 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Die im Rahmen der Anfrage der Abgeordneten Mag. Silvia Moser MSc betreffend „Ausgaben 

für Feierlichkeiten anlässlich der Wechsel von Bezirkshauptleuten an den 

niederösterreichischen Bezirkshauptmannschaften“, eingebracht am 27.01.2026,  

Ltg.-888/XX-2026, an mich gerichteten Fragen beantworte ich, soweit diese in meine 

Zuständigkeit fallen und vom Anfragerecht umfasst sind, wie folgt: 

 

Ein erfolgreiches Land und eine gut funktionierende Landesverwaltung brauchen gut geführte 

Bezirkshauptmannschaften, die für die Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmerinnen und 

Unternehmer und für alle Stakeholder im Bezirk zumeist erste Anlaufstelle sind. Daher ist der 

Wechsel in der Leitung einer Bezirkshauptmannschaft ein wichtiger Schritt für die 

Landesverwaltung, der im Bezirk aber auch im Land entsprechend nach außen getragen 

werden muss. 

 

So wurden im Jahr 2023 drei, 2024 eine und im Jahr 2025 zwei Amtsübergaben 

vorgenommen. Im Rahmen dieser Veranstaltungen fanden sich 2023: 632 Gäste,  

2024: 151 Gäste und 2025: 317 Gäste ein.  

 

Zu diesen Anlässen werden die für die Schaffung und Vertiefung eines für die Amtsführung 

wichtigen Netzwerkes bedeutenden Persönlichkeiten eingeladen. 

Landtag von Niederösterreich 
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Eing.: 24.02.2026 

Zu Ltg.-888/XX-2026 



 

Dazu zählen die Mitglieder der NÖ Landesregierung, regionale Vertreterinnen und Vertreter 

des NÖ Landtages, des Nationalrates und des Bundesrates, Bürgermeisterinnen und 

Bürgermeister, zuständige Gruppen- und Abteilungsleitungen, Bezirkshauptleute, die 

Personalvertretung sowie Repräsentantinnen und Repräsentanten der Blaulicht-

organisationen, des Gesundheitswesens, der Gerichtsbarkeit und der Glaubensgemein-

schaften.  

 

Die Veranstaltungen werden nach Maßgabe der Grundsätze der Sparsamkeit, 

Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit organisiert und durchgeführt. Die budgetäre Bedeckung 

ist unter VS 1/011009/7232 gegeben. Die Kosten unterliegen einer laufenden Evaluierung.  

 

 Mit freundlichen Grüßen 

 Johanna Mikl-Leitner eh. 


